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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kerb-Konus-Gesellschaft Dr. Carl Eibes mbH & Co. KG, Schnaittenbach 

1. Geltungsbereich/Allgemeines 

1.1 Für die Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden, insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung 
beweglicher Sachen („Waren“) aber auch für Auskünfte und Beratung, gelten ausschließlich diese allgemeinen 
Auftrags-, Liefer- und Leistungsbedingungen („AGB").  

1.2 Die AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches 
(„BGB“), d. h. natürlichen oder juristischen Personen, welche die Ware oder Leistung zur gewerblichen oder 
beruflichen Verwendung erwerben. 

1.3 Diese Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Parteien sowie auch dann, wenn wir in 
Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Bedingungen die Lieferung der Ware durchführen. 

1.4 Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden gelten 
nur, wenn und soweit wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen. Unser Schweigen auf derartige abweichende 
Bedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung, auch nicht bei zukünftigen Verträgen. 

1.5 Unsere AGB gelten anstelle etwaiger Bedingungen des Kunden auch dann, wenn nach diesen die Auftragsannahme als 
bedingungslose Anerkennung der Einkaufsbedingungen vorgesehen ist, oder wir nach Hinweis des Kunden auf die 
Geltung seiner Bedingungen liefern, es sei denn, wir haben ausdrücklich auf die Geltung unserer AGB verzichtet. Der 
Ausschluss der Bedingungen des Kunden gilt auch dann, wenn die Bedingungen zu einzelnen Regelungspunkten eine 
gesonderte Regelung enthalten. Der Kunde erkennt durch Annahme unserer Auftragsbestätigung ausdrücklich an, 
dass er auf seinen, aus den Einkaufsbedingungen abgeleiteten Rechtseinwand verzichtet. 

1.6 Soweit im Folgenden von Schadenersatzansprüchen die Rede ist, sind damit in gleicher Weise auch 
Aufwendungsersatzansprüche im Sinne von § 284 BGB gemeint. 

2. Vertragsschluss/Annahmeverzug 

2.1 Unsere Angebote erfolgen freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder 
ausdrücklich verbindliche Zusagen enthalten oder sonst wie die Verbindlichkeit ausdrücklich vereinbart wurde. Diese 
stellen Aufforderungen zur Abgabe von Bestellungen („invitatio ad offerendum“) dar. 

2.2 Der Kunde ist an seine Bestellung als Vertragsangebot 14 Kalendertage - bei elektronischer Bestellung 5 Werktage - 
nach Zugang der Bestellung bei uns gebunden, soweit der Kunde nicht regelmäßig auch mit einer späteren Annahme 
durch uns rechnen muss (§ 147 BGB). Dies gilt auch für Nachbestellungen des Kunden. 

2.3 Ein Vertrag kommt - auch im laufenden Geschäftsverkehr - erst dann zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden 
schriftlich oder in Textform (d. h. auch per Telefax oder E-Mail) durch Auftragsbestätigung bestätigen. Bei Lieferung oder 
Leistung innerhalb der angebotsgegenständlichen Bindungsfrist des Kunden kann unsere Auftragsbestätigung durch 
unsere Lieferung ersetzt werden, wobei die Absendung der Lieferung maßgeblich ist. 

2.4 Der Kunde hat uns rechtzeitig vor Vertragsschluss schriftlich auf etwaige besondere Anforderungen an unsere Produkte 
hinzuweisen. Solche Hinweise erweitern jedoch nicht unsere vertraglichen Verpflichtungen oder unsere Haftung. Sie 
werden nicht Bestandteil des Vertrages und bei der Durchführung der Bestellung oder Lieferung nicht berücksichtigt, 
es sei denn, wir haben diese ausdrücklich schriftlich oder in Textform (d. h. auch per Telefax oder E-Mail) bestätigt. 

2.5 Verzögert sich die Annahme der Produkte oder deren Versand aus einem vom Kunden zu vertretendem Grund, sind wir 
berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer 14-tägigen Nachfrist, nach unserer Wahl sofort die Vergütungszahlung zu 
verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten oder die Erfüllung abzulehnen und Schadenersatz, statt der ganzen 
Leistung zu verlangen. Die Fristsetzung muss schriftlich oder in Textform erfolgen. Wir müssen hierin nicht nochmals 
auf die Rechte aus dieser Klausel hinweisen. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des 
hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür 
berechnen wir eine pauschale Entschädigung i.H.v.  2 % des Nettolieferpreises pro Kalenderwoche, beginnend mit der 
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Lieferfrist. Der Nachweis einer anderen Schadenshöhe oder des Nichtanfalles eines Schadens bleibt beiden Parteien 
vorbehalten.  

3. Lieferung/Erfüllungsort/Lieferzeit/Verpackung 

3.1 Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich und schriftlich vereinbart werden. Bei unverbindlichen 
oder ungefähren (ca., etwa, etc.) Lieferterminen und -fristen bemühen wir uns, diese nach besten Kräften einzuhalten.  

3.2 Liefer- und/oder Leistungsfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Kunden, mangels 
solcher binnen 5 Werktagen nach Zugang der kundenseitigen Bestellung bei uns, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten 
der Ausführung des Auftrags geklärt sind und alle sonstigen vom Kunden zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen, 
insbesondere vereinbarte Anzahlungen oder Sicherheiten und notwendige Mitwirkungsleistungen vollständig geleistet 
sind. Entsprechendes gilt für Liefertermine und Leistungstermine. Hat der Kunde nach Auftragserteilung Änderungen 
verlangt, so beginnt eine neue angemessene Liefer- und/oder Leistungsfrist mit der Bestätigung der Änderung durch 
uns; Ziff. 2.4 gilt entsprechend. 

3.3 Geraten wir in Lieferverzug, muss der Kunde uns zunächst eine angemessene Nachfrist von mindestens – soweit nicht 
unangemessen – 14 Werktagen zur Leistung setzen. Verstreicht diese fruchtlos, bestehen Schadenersatzansprüche 
wegen Pflichtverletzung – gleich aus welchem Grund – nur nach Maßgabe der Regelung in Ziff. 8. 

3.4 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der vereinbarten Liefermenge bei 
gleichen Stückpreisen sind uns gestattet und werden in der Rechnung berücksichtigt. 

3.5 Termine aus Lieferplänen, Abrufplänen und Liefervorausschauen sind verbindlich. Eine Verschiebung einzelner oder 
mehrerer Termine um mehr als 5 Kalendertage bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Erfolgt keine 
Zustimmung, sind wir berechtigt, die Ware zum ursprünglich vereinbarten Termin zu liefern oder auf Kosten und Gefahr 
des Kunden einzulagern. In beiden Fällen sind wir berechtigt, die vereinbarten Preise sowie etwaige Lagerkosten in 
Rechnung zu stellen. Hinsichtlich der Höhe der Lagerkosten gilt Ziff. 2.5 entsprechend. 

3.6 Die angebotenen Preise gelten ohne Verpackung, außer es ist abweichend vereinbart. 

4. Beschaffenheit der Produkte/Normen 

4.1 Wir gewährleisten eine Fehlerrate von 600 PPM (parts per million) auf die Länge und Fremdteile.  

4.2 Die in den Normen angegebenen Aufkerb-Durchmesser gelten für die Werkstoffe 1.0718 bzw. 1.0214. 

5. Versand/Gefahrübergang/Abnahme 

5.1 Soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt die Lieferung ex works, EXW Incoterms 2020, 
Warenausgabe Dr. Carl-Eibes-Straße 9, D-92253 Schnaittenbach bei Lieferungen innerhalb der EU und FCA Incoterms 
2020, Warenausgabe Dr. Carl-Eibes-Straße 9, D-92253 Schnaittenbach bei Exportgeschäften und Lieferungen nach 
außerhalb der EU. Bei Hol- und Schickschuld erfolgt der Versand der Ware auf Gefahr und zu Lasten des Kunden. Dies 
gilt auch, wenn von uns eigene Fahrzeuge zum Versand eingesetzt werden.  

5.2 Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt bei vereinbarter Versendung mangels anderer 
Vereinbarung uns vorbehalten. Wir werden uns jedoch bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche 
des Kunden zu berücksichtigen, ohne dass hierauf jedoch ein Anspruch des Kunden besteht. Dadurch bedingte 
Mehrkosten – auch bei vereinbarter Fracht-Frei-Lieferung – gehen, wie die Transport- und Versicherungskosten, zu 
Lasten des Kunden. 

5.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht bei vereinbarter Holschuld mit 
Übergabe der zu liefernden Produkte an den Kunden, bei vereinbarter Versendungsschuld an den Spediteur, den 
Frachtführer, oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Unternehmungen, spätestens jedoch mit 
Verlassen unseres Werkes oder unseres Lages oder unserer Niederlassung oder des Herstellerwerkes auf den Kunden 
über, es sei denn, es ist eine Bringschuld vereinbart. Vorstehendes gilt auch, wenn eine vereinbarte Teillieferung erfolgt. 
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6. Gewährleistung  

6.1 Der Kunde hat die Ware sofort nach Empfang in angemessenem Umfang zu überprüfen. Erkennbare Sachmängel sind 
vom Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 14 Kalendertage nach Abholung bei Lieferung ab Werk oder Lagerort, 
ansonsten nach Anlieferung, versteckte Sachmängel unverzüglich nach Entdeckung, Letztere spätestens innerhalb 
der Gewährleistungsverjährungsfrist nach Ziff. 6.2 uns gegenüber zu rügen. Eine nicht fristgerechte Rüge schließt 
jeglichen Anspruch des Kunden aus Pflichtverletzung wegen Sachmängeln aus. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen, 
grob fahrlässigen oder arglistigen Handelns unsererseits, im Falle der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder 
der Übernahme einer Garantie der Mängelfreiheit, oder eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB oder sonstigen 
gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen. 

6.2 Für Sachmängel leisten wir – soweit nicht schriftlich oder in Textform ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart ist 
– über einen Zeitraum von 12 Monaten Gewähr, gerechnet vom Tage des Gefahrübergangs, im Falle der kundenseitigen 
An- oder Abnahmeverweigerung vom Zeitpunkt der Bereitstellungsanzeige zur Warenübernahme an. Dies gilt nicht für 
Schadenersatzansprüche aus einer Garantie, der Übernahme eines Beschaffungsrisikos im Sinne von § 276 BGB, 
Ansprüchen wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, arglistigen, vorsätzlichen, oder grob fahrlässigen 
Handelns unsererseits, oder wenn gesetzlich eine längere Verjährungsfrist zwingend festgelegt ist. § 305 b BGB (der 
Vorrang der Individualabrede in mündlicher oder textlicher oder schriftlicher Form) bleibt unberührt. Eine Umkehr der 
Beweislast ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. 

6.3 Unsere Ware ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang der vereinbarten Spezifikation entspricht. Haben 
wir mit dem Kunden keine Spezifikation vereinbart, ist die Ware frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang 
eine Beschaffenheit aufweist, die bei Waren gleicher Art üblich ist und die der Kunde nach der Art der Ware erwarten 
kann. Außer der Lieferung mangelfreier Ware sind wir zu keiner Leistung verpflichtet, es sei denn, etwas anderes wurde 
ausdrücklich schriftlich vereinbart. 

6.4 Sollte die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, werden wir 
die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Bei 
Ersatzlieferung sind die ausgetauschten Teile an uns herauszugeben. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung unberührt. Schlägt 
die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten 
oder die Vergütung mindern. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 

6.5 Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die 
von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es 
sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

6.6 Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des 
Rückgriffsanspruches des Kunden gegen uns gilt ferner die Regelung in Ziff. 6.4 entsprechend. 

7. Höhere Gewalt 

7.1 Im Falle höherer Gewalt oder sonstiger unverschuldeter Beeinträchtigungen unserer Liefermöglichkeiten – als solche 
gelten die Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert 
werden können – werden wir unseren Kunden hierüber rechtzeitig schriftlich oder in Textform informieren. In diesem 
Falle sind wir berechtigt die Lieferung, um die Dauer der Behinderung, herauszuschieben oder wegen des noch nicht 
erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, soweit wir unserer vorstehenden Informationspflicht 
nachgekommen sind und nicht das Beschaffungsrisiko oder eine Liefergarantie übernommen haben. Als Fälle höherer 
Gewalt gelten unter anderem auch Transportbehinderungen, Betriebsstörungen (z.B. durch Feuer, Wasser und 
Maschinenschäden), Verzögerungen der Rohstoffanlieferung, behördliche Maßnahmen, jede Form des 
Arbeitskampfes und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft 
herbeigeführt worden sind. 
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7.2 Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von Ereignissen nach Ziff. 7.1 der 
vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist überschritten, so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem 
Verstreichen einer angemessenen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. 
Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere solche auf Schadenersatz, sind in diesem Falle ausgeschlossen. 

7.3 Vorstehende Regelung gemäß Ziff. 7.2 gilt entsprechend, wenn aus den in Ziff. 7.1 genannten Gründen auch ohne 
vertragliche Vereinbarung eines festen Liefertermins dem Kunden ein weiteres Festhalten am Vertrag objektiv 
unzumutbar ist. 

8. Haftungsausschluss/-begrenzung 

8.1 Wir haften vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen nicht, insbesondere nicht für Ansprüche des Kunden auf 
Schadenersatz oder Aufwendungsersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis. 

8.2 Vorstehender Haftungsausschluss gemäß Ziffer 8.1 gilt nicht:  

- für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung und vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Pflichtverletzung von gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen; oder 

- für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten; „wesentliche Vertragspflichten“ sind solche 
Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach 
seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertraut hat und vertrauen darf; oder 

- im Falle der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit, auch durch gesetzliche Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen; oder 

- im Falle des Verzuges, soweit ein fixer Liefer- und/oder fixer Leistungszeitpunkt vereinbart war; oder 

- soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit unserer Ware oder das Vorhandensein eines Leistungserfolges, 
oder ein Beschaffungsrisiko im Sinne von § 276 BGB übernommen haben; oder 

- bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder anderen gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen. 

8.3 Im Falle, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nur leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt und kein Fall vorstehender 
Ziffer 8.2, dort 4., 5. und 6. Spiegelstrich vorliegt, haften wir auch bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
nur für den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. 

8.4 Unsere Haftung ist der Höhe nach für jeden einzelnen Schadensfall begrenzt auf eine Haftungshöchstsumme i.H.v. 3 
Mio. €. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, für Ansprüche wegen der 
Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit sowie im Falle einer Forderung, die auf einer deliktischen Handlung oder 
einer ausdrücklich übernommenen Garantie oder der Übernahme eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB beruht 
oder in Fällen gesetzlich zwingend abweichender höhere Haftungssummen. Eine weitergehende Haftung ist 
ausgeschlossen. 

8.5 Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehenden Ziffer 8.1 bis 8.4 gelten im gleichen 
Umfang zu Gunsten unserer Organe, unserer leitenden und nichtleitenden Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen sowie unseren Subunternehmern. 

9. Zahlungsbedingungen 

9.1 Die Zahlung des Kaufpreises hat – sofern nichts anderes vereinbart ist – 8 Kalendertage ab Rechnungsstellung ohne 
Abzug durch Bankeinzug oder Überweisung zu erfolgen. 

9.2 Andere Zahlungsmethoden als Banküberweisung bedürfen gesonderter Vereinbarung zwischen uns und dem Kunden; 
dies gilt insbesondere für die Begebung von Schecks und Wechseln. 
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9.3 Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die 
Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer noch 
offenen Forderungen durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen 
Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. Ist der Kunde zur Vorauszahlung nicht in der Lage, 
können wir nach Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten. 

9.4 Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche, die 
nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann vom Kunden nur insoweit 
ausgeübt werden, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

9.5 Mit Eintritt des Verzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem bei Fälligkeit der 
Zahlungsforderung jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet. Die Geltendmachung eines 
darüberhinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten. 

10. Eigentumsvorbehalt 

10.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor (nachstehend insgesamt „Vorbehaltsware“), 
bis alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden einschließlich der künftig entstehenden 
Ansprüche aus später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch für einen Saldo zu unseren Gunsten, 
wenn einzelne oder alle Forderungen von uns in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) aufgenommen werden und 
der Saldo gezogen ist. 

10.2 Der Kunde hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern. Ansprüche 
gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden Schadensfall werden bereits hiermit in Höhe des 
Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten. 

10.3 Der Kunde ist berechtigt, die gelieferten Produkte im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiter zu verkaufen. Andere 
Verfügungen, insbesondere Verpfändungen oder Einräumung von Sicherungseigentum, sind ihm nicht gestattet. Wird 
die Vorbehaltsware bei Weiterveräußerung vom Dritterwerber nicht sofort bezahlt, ist der Kunde verpflichtet, nur 
unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entfällt 
ohne weiteres, wenn der Kunde seine Zahlung einstellt, oder uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät. 

10.4 Der Kunde tritt uns bereits hiermit alle Forderungen einschließlich Sicherheiten und Nebenrechte ab, die ihm aus 
oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware gegen den Endabnehmer oder gegen Dritte 
erwachsen. Er darf keine Vereinbarung mit seinen Abnehmern treffen, die unsere Rechte in irgendeiner Weise 
ausschließen oder beeinträchtigen, oder die Vorausabtretung der Forderung zunichtemachen. Im Falle der 
Veräußerung von Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen gilt die Forderung gegen den Drittabnehmer in Höhe 
des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Lieferpreises als abgetreten, sofern sich aus der Rechnung nicht die 
auf die einzelnen Waren entfallenden Beträge ermitteln lassen. 

10.5 Der Kunde bleibt zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf 
berechtigt. Wir verpflichten uns jedoch, die Einzugsermächtigung nur bei berechtigtem Interesse zu widerrufen. Ein 
solches berechtigtes Interesse liegt beispielsweise vor, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt oder in Zahlungsverzug gerät. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, uns die zur 
Einziehung abgetretener Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterlagen vollständig zu geben und, sofern wir 
dies nicht selbst tun, seine Abnehmer unverzüglich von der Abtretung an uns zu unterrichten. 

10.6 Nimmt der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltswaren in ein mit seinen Abnehmern 
bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen sich zu seinen Gunsten ergebenden anerkannten 
Schlusssaldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis 
eingestellten Forderung aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht. 

10.7 Bei kundenseitig verschuldetem vertragswidrigem Handeln, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach 
Rücktritt vom Vertrag zur Rücknahme aller Vorbehaltswaren berechtigt. Der Kunde ist in diesem Fall ohne weiteres 
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zur Herausgabe verpflichtet und trägt die für die Rücknahme erforderlichen Transportkosten. In der Rücknahme der 
Vorbehaltsware durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind bei Rücktritt berechtigt die Vorbehaltsware zu 
verwerten. Der Verwertungserlös wird, abzüglich angemessener Kosten der Verwertung, mit denjenigen Forderungen 
verrechnet, die uns der Kunde aus der Geschäftsbeziehung schuldet. Zur Feststellung des Bestandes der von uns 
gelieferten Ware dürfen wir jederzeit zu den normalen Geschäftsstunden die Geschäftsräume des Kunden betreten. 
Von allen Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware oder uns abgetretener Forderung hat uns der Kunde unverzüglich 
schriftlich zu unterrichten. 

10.8 Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten die gesicherten 
Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflichtet. 

10.9 Bearbeitung und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller, ohne uns jedoch zu verpflichten. Wird 
die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Netto-Rechnungsbetrages unserer Ware zu den 
Netto-Rechnungsbeträgen der anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenstände. Werden unsere Waren mit 
anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden, die als Hauptsache anzusehen ist, 
überträgt der Kunde uns schon jetzt im gleichen Verhältnis das Miteigentum hieran. Der Kunde verwahrt das Eigentum 
oder Miteigentum unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware. 
Auf unser Verlangen ist der Kunde jederzeit verpflichtet, uns die zur Verfolgung unserer Eigentums- oder 
Miteigentumsrechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

10.10 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit 
wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstehenden 
Ausfall. 

11. Sanktionen und Exportkontrollvorschriften 

Der Kunde verpflichtet sich, bei der Weiterverwendung von uns bezogenen Warenlieferungen und weiteren Leistungen 
die jeweils anwendbaren nationalen, europäischen, amerikanischen und internationalen Sanktionen und 
Exportkontrollvorschriften einzuhalten. Dies umfasst unter anderem, jedoch nicht abschließend, das Verbot des 
Verkaufs oder Export von Waren in sanktionierte Länder, an sanktionierte Endnutzer oder für verbotene 
Endverwendungen wie z.B. für die Entwicklung von Rüstungsgütern ohne die erforderliche Genehmigung unter der 
anwendbaren Gesetzgebung. 

12. Erfüllungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht 

12.1 Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist mit Ausnahme des Falles der Übernahme einer Bringschuld 
oder anderweitiger Vereinbarung der Sitz unserer Gesellschaft. 

12.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist – soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches ist – Amberg, Deutschland. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden an seinem 
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

12.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes (CISG). 

13. Geheimhaltung 

13.1 Der Kunde hat alle Unterlagen und Informationen, die er bei und in Erfüllung eines Vertrages erhält, solange 
vertraulich zu behandeln, wie sie nicht allgemein bekannt sind. 

13.2 Diese Pflichten bleiben auch nach Beendigung jenes Vertrages bestehen, dessen Bestandteil diese Bedingungen 
sind, und sind bei zulässiger Weitergabe von Unterlagen und Informationen an Dritte auch diesen aufzuerlegen. 
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14. Datenschutz 

Die Parteien verpflichten sich, die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die 
Datenschutz-Grundverordnung, einzuhalten. 

15. Schriftform/Salvatorische Klausel 

15.1 Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für die Abbedingung der Schriftformabrede selbst. 

15.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder 
werden, so bleibt die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen oder Teile solcher 
Bestimmungen unberührt. Die nichtigen, ungültigen oder nicht durchsetzbare Bestimmungen werden durch solche 
ersetzt, die dem Sinn und Zweck der nichtigen, ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmungen in rechtwirksamer 
Weise wirtschaftlich am nächsten kommen. Das gleiche gilt für den Fall, dass diese AGB unvollständig sein sollten. 

15.3 Die Vertragssprache ist deutsch. Falls sich zwischen der deutschen und einer anderssprachigen Fassung der AGB 
Differenzen ergeben, gilt für jeden Fall der deutsche Originaltext. 

 

Stand: 30.3.2026 


